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Bekanntmachung 

Der Österreichische Alpenverein – Gebirgsverein – 1080 Wien, Lerchenfelder Straße 28, beabsichtigt 

in der mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag vom 22.03.2013, GZ.: 4.1-

112/2012-12 zuletzt genehmigten Gastgewerbebetriebsanlage „Schneealpenhaus“ - Schutzhütte der 

Kategorie I - auf dem Grundstück Nr. .150, EZ 192 und 147/3, EZ 191, KG 60501 Altenberg und PG 

Neuberg, einen Zu- und Umbau vorzunehmen. 

 

Nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung können Nachbarn zum Projekt im Rahmen des 

Anhörungsrechtes innerhalb von zwei Wochen ab Datum dieser Bekanntmachung eine schriftliche 

Stellungnahme bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag abgeben.  

 

Hingewiesen wird darauf, dass Nachbarn im vereinfachten Verfahren nur beschränkte Parteistellung 

haben. Die Parteistellung bezieht sich ausschließlich auf die Frage, ob die Voraussetzungen für das 

vereinfachte Verfahren gegeben sind. 

 

In die Projektsunterlagen kann innerhalb dieser Frist bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-

Mürzzuschlag (Standort Bruck, 2. Stock, Zimmer 210a) während der Amtsstunden Einsicht genommen 

werden.  

 

Rechtsgrundlagen: §§ 74 ff und 359 b Gewerbeordnung 1994 idgF 

 

 

Der Bezirkshauptmann i.V. 

 

Erika Plachel 
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